
Aufgrund des $ 152 Abs. I Nr. 9 der Gemeindeordnung
vom 5. Oktober 1993 (GVBI. LSA S. 568), at letzt ge-

ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Marz 20O6
(GVBI. LSA S. 128), wird verordnet:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Abschnitt I
Aufgaben und Organisation der Gemeindekasse

I Aufgaben der Cemeindekasse
2 FremdeKassengeschäfte

3 Zahlstellen
4 Handvorschüsse, Einzahlungskassen und Zahlungen mit Hilfe von

Automten
5 Eiuichtung und Geschäftsgang der Gemeindekasse

Abschnitt 2
Yorgangsanordnungen

6 Allgemeines

7 Zahlungsanordnungen
8 AllgemeineZahlungsanordnungen

9 AuszahlungsanordnungenfürdmLasschriftenverfahren
l0 Ausnahmen vom Erfordemis der Zailungsanordnungen
I I Sachliche und rechnerische Feststellung
12 AutorutisiertesVerfahren

Abschnitt 3

Zahlungsverkehr

l3 Allgemeines
14 Debitkanen, Celdkarten, Krcditkarten, Schecks und Wmhsel

l5 Einzailungsquittungen
l6 Verfalren bei Stundung und zwangsweiser Einziehung

l7 Auszahlungen
l8 Auszahlungsnachweise

Absclmitt 4
Verwaltung der Kassenmittel und WerQ;egenslände

l9 Verualtung der Kassennittel
20 Auftiewahrug und Beförderung von Zahlungsmitteln
2l VerwahrungvonWengegenst.: inden

22 Veruahrung von anderen Gegenständen

Abschnitt 5
Buchftihrung

U n t e r a b s c h n i t t  I
Allgemeines

23 Grundsitze für die Buchführung
24 Fonn und Sicherung der Bücher

'  
U n t e r a b s c h n i t t  2

Bücher für Vorginge (insbesondere für Aufwendungen und EnrLge;,

weitere Bücher

25 Z-e i t l i che  und such l i che  Buchung
ZG Zeitbuch
Z7 Buchur )qs tag

28 Sachtruch
29 Buchungen in r  Sach l ruch

30 Weitere l lücher
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V e r o r d n u n g
über die Kassenführung der Gemeinden

im Land Sachsen-Anhalt nach
den Grundsätzen der Doppik

(Gemeindekassenverordnung Doppik - GemKVO Doppik)

Vom 30. M.ärz 2006,

s  3 l
$ 3 2

s 3 4
A  ? 5

$ 3 6

Absetzungen von Einzahlungen und Auszahlungen

Tageskassenabschluss
Zwischenabschlüsse der Zeit- und Sachbücher

Jahresbuchabschluss

Belege

Aufbewahrung der Abschlüsse, der Bücher und Belege

Abschnitt 6

Besorgung von Kassengeschäften

durch Stellen außerhalb der Gemeindeverwaltung

S 37 Zahlungsverkehr

$ 38 Buchführung

Abschnitt 7

Kassenaufsicht und örtl iche Prüfung der Gemeindekasse

S 39 Kassenaufsicht

S 40 Zabt der örtlichen Prüfungen

S 4l Inhalt der örtlichen Prüfungen

$ 42 Bericht über die örtl ichen Prüfungen

Abschnitt 8

Sonderkassen

S 43 Allgemeines

S 44 Sondenegelung fur wirtschaftliche Untemehmen

Abschnitt 9

Begriffsbestimmungen'

Übergangs- und Schlussvorschriften

S 45 Schriftfom

S46 Begriffsbestimungen

S 47 Sprachliche Gleichstellung

$48 Übergangsvomchrift

549 ln-Kmft-Treten,Außer-Kraft-Treten

Abschnitt  I
Änwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

s l
Aufgaben der Gemeindekasse

(1)Zu den Kassengeschäften, die die Gemeindekasse

nach $ 106 Abs. I Satz 1 der Gemeindeordnung zu er-

ledigen hat, gehören

|. die Annahme der Einzahlungen und die Leistung der
Auszahlungen einschl ießl ich der Aufrechnungen,

2. die Verwaltung der Kassenmittel (einschl ießl ich der

Liquiditätsplanung),

3. die Verwahrung von Wertgegenständen,

4. die Buchführung, welche das Buclren und das Sammeln
der Bclegc umfasst, soweit diese Aufgaben nicht einer
oder rnehrercn anderen Stel len übertragen wordcn sind
(ss 106 Abs. I  Satz 3 der Gemeindeordnung). Im Falle

der Übertragung sind die jeu,ei l igcn für die Gemeindb-
kasse geltenden Vorschrif ten sinngemäß anzuwenden.



Der Gemeindekasse obl iegt außerdem die Mahnung, die

Beitreibung von Geldbcträgen irn Verwaltungszwangsver-

fahren sowie die Einlci tung der Zwangsvollstreckung nacl ' l

der Zivilprozessordnung (zwangsweise Einziehung) und

die Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und der Erlass

von Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen

und Säumniszuschlägen), soweit in anderen Vorschrif ten

nichts Anderes bestimmt oder nicht eine andere Stel le damit

beauftragt ist.

(2) Mit der Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und

dcm Erlass von Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

dürfen nur Bedienstete der Gemeindekasse beauftragt werden,

die nicht selbst Einzahlungen annehmen oder Auszah-

lungen leisten.

(3) Der Gemeindekasse können weitere Aufgaben über-

tragen werden, soweit Vorschriften der Gemeindeordnung

und dieser Verordnung nicht entgegenstehen und die Er-

ledigung der Aufgaben nach Absatz 1 nicht beeinträchtigt

wird.

s2
Fremde Kassengeschäfte

(1) Die Gemeindekasse darf Aufgaben nach S I Abs' I

für Andere (fremde Kassengeschäfte) nur erledigen, wenn

dies durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes bestimmt

oder durch den Bürgermeister angeordnet ist. Eine Anord-

nung ist nur zulässig, wenn dies im lnteresse der Gemeinde

liegt und gewährleistet ist, dass die fremden Kassen-

geschäfte bei der Prüfung der Gemeindekasse mitgeprüft

werden können.

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für die

Erledigung fremder Kassengeschäfte entsprechend, soweit

nicht durch Gesetz oder aufqrund eines Gesetzes etwas

Anderes bestimrnt is1.

s3
Zahlstel len

Zur Erledigung von Zahlungsverkehr können Zal-r l-

stel len als Tei le der Gemeindekasse eingerichtet werden;

ihnen können auch andere Kassengeschäfte nach $ 1 Abs. I

übertragen werden. $ I  Abs. 2 und 3 gi l t  entsprechend. Der

Bürgermeister regelt die Aufgaben der einzelnen Zahl-

stel len.

s4
Handvorschüsse, Einzahlungskassen und

Zahlungen mit Hi l fe von Automaten

(1)Zur Leistung geringfügiger- Zal.r lungen. die regel-

n-räßig anfal len, oder als Wecl-rselgeld können einz-elnen

Organisationseinl 'reiten odcr einzelnen Bedicnsteten Hand-

vorschüsse in bar oder Ir-r i t tels Celdkarte gewähr1 wcrden.

Wenn kcin anderer Zeitpunkt bcstiurmt wird. ist über die

Handvo lsch i i sse  monat l i ch ,  spä tes tens  z .um Jahresabsch luss

abzurcchnen. Der Bi. ir-genneister hat die erforderl iclrel l

MafJnahn'rcn ft i r  eine ordnr-rt tgsgctnaße Vern'altung dcl '

HrnL ivors ( ' l l i i ) sc  7  u  l r  c f fc l l .
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(2) Für die Annahme von Zahlungen können außerhalb

von Zahlstel len Einzahlungskassen (Geldannahmestel len)

err ichtet werden. Für Einzahlungskassen gelten die Rege-

iungen für Handvorschüsse sinngemäß.

(3) Wenn Zahlungen mit Hi l fe von Automaten ange-

nommen oder geleistet werden, gelten die Absätze 1 und 2

entsprechend.

ss
Einrichtung und Geschäftsgang der Gemeindekasse

(l) Die Gemeindekasse ist unter Beachtung des S 106

Abs. 2 bis 6 der Gemeindeordnung so einzurichten, dass

sie ihre Aufgaben ordnungsmäßig und wirtschaftlich er-

ledigen kann, insbesondere, dass

l. für die Sicherheit der Bediensteten gegen Überfalle

angemessen gesorgt ist.

2. Datenverarbeitungseinrichtungen oder -systeme, Auto-

maten für den Zahlungsverkehr und andere technische

Hilfsmittel nicht unbefugt benutzt werden können und

3. die Zahlungsmittel, die zu verwahrenden Wertgegen-

stände und - soweit sie buchführende Stel le ist -  die

Bücher und Belege sicher aufbewahrt werden können.

(2) Die Bediensteten, dic Vorgangsanordnungen erteilen,

dürfen diese nicht selbst ausführen. Der Kassenverwalter,

sein Stellvertreter und die in der Gemeindekasse beschäf-

tigten Bediensteten sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen.

Überweisungsaufträge, Abbuchungsaufträge und -voll-

machten, Schecks sowie die Aktivierung von Kassen-

karten zur Auszahlung mittels Kassenautomat sind von

zwei Bediensteten zu unterzeichnen. Beim Einsatz auto-

matisierterVerfahren können die Unterschriften durch elek-

tronische Signaturen ersetzt werden. Ist die Gemeinde-

kasse mit tnehreren Bediensteten besetzt, sollen - sowett

sie buchführende Stel le ist -  einerseits Zahlungen' sowie

Ein- und Ausl ieferungen und andererseits Buchführung

nicht von denselben Bediensteten wahrgenommen werden.

(3) Sendungen, die an die Gemeindekasse gerichtet sind,

sind ihr ungeöffnet zuzuleiten. Zahlungsmittel und Wert-

sendungen, die bei einer anderen Dienststelle der Gemeinde

eingel 'ren, sind unverzügl ich an die Gemeindekasse weiter-

zuleiten.

Abschnitt  2

Vorgangsanordnungen

s6
Allget.neines

( I  )  Die Genreindckasse clarf,  *"nn in dieser Verordnung

nichts Anderes bestimmt ist,  nur aufgrund einer schri f t-

l ichen oder bei automatisierten Verfähren auf clektronischern

Wege übermittelten Anordnung (Vorgangsanordnung)

l.  Einz-ahlr-rngcn anncltmett oder Ausz-ahlungetr lcislen

Lrnd - soweit sie lrr.rcl-rf t ihrende Stel le ist -  die danrit

verbundetrcn Buchungen vortrehnletr (ZahlungsanordnLrng,

Ar.rnahmeatrordnurrg odcr Auszahlut lgsanorduung),
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2. als buchführende Stel le Buchungen vornehmen, die
die Bücher ändern und die sich nicht in Verbindung mit
einer Zal.r lung ergeben (Buchungsanordnung),

3. Gcgenstände zur Verwahrung annehmen oder verwahrte
Gegenstände ausl iefern und - soweit sie buchführende
Stel le ist -  die damit verbundenen Buchungen vornehmen
(Einl ieferungs- oder Ausl ieferungsanordnung).

Sie darf Vorgangsanordnungen, die in der Forrn nicht den
Vorschriften entsprechen oder die sonst zu Bedenken
Anlass geben, erst ausführen, wenn die anordnende Stel le
die Anordnung berichtigt hat oder sie aufrechterhält.

(2) Der Bürgermeister regelt die Befugnis, Vorgangs-
anordnungen zu ertei len. Die Namen der Bediensteten,
die Anordnungen erteilen dürfen, sowie Form und Umfang
der Anordnungsbefugnis sind der Gemeindekasse und im
Falle der Übertragung der Buchführung der buchführenden
Stel le mitzutei len. Wer nach Sg l l  und l2 die sachl iche
und rechnerische Festslel lung tr i f f t ,  sol l  nicht auch die
Auszahlungsanordnung ertei len.

$ 7
Zah I u n gs anord nu n gen

(1) Die Zahlungsanordnung muss entl'ralten

1. den anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrag,

2. den Crund der Zahlung,

3. den Zahlungspflichtigcn oder Empfangsberechtigten,

4. den Fäl l igkeitstag,

5. die Buchungsstel len und das Haushaltsjahr,

6. die Bestät igung, dass die sachl iche und rechnerische
Fests te l lung  nach g  l l  Abs .  1  oder  g  l2Abs.2  vor l ieg t ,

7. das Datum der Anordnung,

8. die Unterschrif t  des Anordnungsberechtigten.

Die Bestät igung nach Satz I Nr. 6 entfäl l t ,  wenn die sach-
l icl .re und rechnerische Feststel lung (g l1 Abs. I  und g l2
Abs. 2) mit derZahlungsanordnung verbunden ist.  Bei auto-
matisicrten Verfahren kann die sachl iche und rechnerische
Feststel lung und die Unterschrif t  des Anor<inungsberech-
t igten durch elektronische Signatur erfolgen.

(2) Zahlungsanordnungen sind unverzügl ich zu ertei len,
sobald die Verpfl ichtung zur Leistung, der Zahlungs-
pfl icht ige oder Empfangsberechtigre, der Betrag und die
Fäll igkeit  festsrehen.

(3) Auszahlungsanordnungen zu Lasten des Haushalts
dürfen nur ertei l t  werden, wenn die hausl ialtsrechtl icl-ren
Voraussetzur.tgen vorl iegen. Bei überplanuräßigen oder
außerplanrnäßigen Auszahlungen ist dies in der Auszalr-
lungsanordnung zu L'restät igen.

sE
A l lgeure ine  Zah lungsanordnung

( l )  E ine  a l lgc rne ine  Zah lungsano ldnung kann s ic l r  a r . r f
d i e  A n g r b e n  n a c h  g  7  A b s .  I  S a r z  I  N r n .  ? .  - 5 , 7  u n c i  8
beschränken.  S ie  i s r  zu läss ig  f l i r
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I . .  Einzahlungen, die dem Grund nach häufig anfal len, ohne
dass der Zahlungspfl icht ige oder die Höhe vorher fest-
stehen,

2. regelmäßig wiederkel.rrende Auszahlungen, für die der
Zahlungsgrund und die Empfangsberechtigten, nicht
aber die Hölie für die einzelnen Fäliiskeitstermine fest,
stehen,

3. gcringfügigeAuszahlungen, fürdie sonstigeBarzahlung
üb l ich  is t ,

4. Auszahlungen für Gebühren, Zinsen und ähnliche
Kosten, die bei der Erledigung der Aufgaben der
Cemeindekasse anfal len.

(2) Der Bürgermeister kann für Einzahlungen, die
nach Rechtsvorschriften oder allgemeinen Tarifen erhoben
werden, eine al lgemeine Zahlungsanordnung zulassen,
wenn gewährleistet ist,  dass die Gemeindekasse recht-
zeit ig vor den Fäl l igkeitstagen die Unterlagen über die
anzunchmenden odcr auszuzahlenden Beträse erhält.

se
Au s zahl un gs anordn ung

für das Lastschrifteneinzussverfahren

Die Gemeindekasse kann angewiesen werden, ein Kredit-
institut zu beauftragen oder einen Empfangsberechtigten
zu ermächtigen, Forderungen bestimmter Art vom Konto
der Gemeindekasse abzubuchen oder abbuchen zu Iassen.
Eine solche Anweisung darf der Gemeindekasse nur erteilt
werden, wenn

I . zu erwarten ist, dass der Empfangsberechtigte ordnungs-
gemäß mit der Gemeindekasse abrechnet,

2. die Forderungen des Empfangsberechtigten zeitlich und
der Höhe nach abzuschätzen sind und

3. gewälrrleistet ist, dass das Kreditinstitut den abgebuchten
Betrag auf dem Konto der Cemeindekasse wieder gut-
schreibt, wenn die Gemeinde in angemessener Frist
der Abbuchung widerspricht.

Von der Voraussetzung nach Satz 2 Nr. 3 kann abgesehen
werden, wenn der Empfangsberechtigte eine jurist ische
Person des öffentlichen Rechts ist.

$  l 0
Ausnahmen vom Erfordernis

der Zahlungsanordnung

(l) Ist für die Gerneindekasse zu erkennen, dass sie
empfangsberechtigt ist,  hat sie Einzahlungcn auch ohne
Annahrneanordnung anzunehmen und soweit zuständig zu
buchen. Die Annahmeanordnung ist unverzüsl ich ein-
zuho len .

(2) Ohne Annahrncanordnung dürfen angenornrnen und
gebLlcht werden

l .  Kassenn- r i l te l .  d ic  d ie  Cenre indekassc  von e iner  anderen
Stel lc f t i r  Ausz-ahl irngen f i i r  Recl 'rnr.rng dieser Stcl le
c r lr  ä l t .



2. Einzalr lungen. die irrtümlich bei der Gemeindekasse

eingezahlt und nach Absatz 3 Nr. 2 zurückgezahlt oder

weitergeleitet wcrden,

3. Einzahlungen, die die Gemeindekasse nacl. t  $ I  Abs. I

selbst festsetzt.

(3) Ohne Auszahlungsanordnung dürfen ausgezahlt und

gebucht werden

1. die an eine andere Stel le abzuführenden Mittel,  die für

dercn  Rechnung angenommen wurden.

2. irr tümlich eingezahlte Beträge, die an den Einzahler

zurückgezahlt oder an den Empfangsberecl.rtigten wei-

tergeleitet werden.

s  11
'  Sachl iche und rechnerische Feststel lung

(1) Al le eine Buchung auslösenden Vorfäl le, insbeson-

dere jeder Anspruch und jede Zahlungsverpfl ichtung, sind

auf ihren Grund und ihre Höhe zu prüfen. Die Richtigkeit

ist schri f t l ich oder durch elektronische Signatur zu beschei-

nigen (sachl iche und rechnerische Feststel lung). In den

Fällen des S 10 Abs. 2 Nrn. I  und 2 und Abs. 3 entfäl l t  eine

sachliche und rechnerische Feststel lung.

(2) Bedarf es einer Annahmeanordnung oder Aus-

zahlungsanordnung im Sinne des $ 7, ist die sachl iche und

rechnerische Feststel lung vor Ertei lung der Anordnung

zu treffen. Sonst ist die Feststellung nach Eingang oder

Leistung der Zahlung unverzügl ich nachzuholen. Die

anordnungsbcrechtigte Stelle hat der Gemeindekasse

eine Bestät igung, dass die Feststel lung vorl iegt, als Beleg

zu übermitteln.

(3) Der Bür'germeister regelt die Befugnisse für die

sacl 'r l iche uncl rechnerische Feststel lung und deren Fonn.

Er kann bei automatisierten Verlahren Ausnahmen von

Absatz 1 zulassen, wenn durch geeignete Kontrol len die

ordnungs gemäße Erledigung gesichert wird. Bediensteten

der Gemeindekasse darf die Befugnis nur ertei l t  werden,

wenn und soweit der Sachverhalt nur von ihnen beurtei l t

werden kann; S 1 Abs. 2 gi l t  entsprechend.

(4) Ausnalrmen von Absatz I sind der Rechtsaufsichts-

behörde und der überörtlichen Prüfungseinrichtung anzu-

zelgen.

s  12
Automatisiertes Verfahren

(l) Wcrden ft i r  die Errnit t lung von Ansprüchcn und

Zahlungsverpfl icl ' r tungcn, die Buchführung, die Abwick-

lung des Zahlungsverkehrs und die Aufuewahrung von

Büchern und Belegen automatisierte Verfahren cingesetzt,

muss sichergestcl l t  seir-r,  dass

l.  geeignete. 1'achl iclr  gcprüfte (zert i f iz icrte) und fr-ei-

gegcbcne Vcrfahren cingcsctzt rverden: sie miissen

clokrrntcnticrt.  durcl-r r .rnabhlingigc Stcl len zerl i f iz ierr

r r n d  t  o t  r r  B i i l g c r r t t c i : t c r  f l  c i  g c g c l r c r t  s c i r t .

2 .  d ie  Datcn  vo l l s tänc l ig  t rnd  r i c l i t ig  c r fass t '  e i l rgegc t rcn .

r  c l  a r t  e t l c t  l l r r t l  t t t s ! c g c l r c n  r v c l d c t t .
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3. nachvollziehbar dokumentiert ist,  wer wann welche

Daten eingegeben oder verändert hat,

4. in das automatisierte Verfahren nicht unbefugt ein-

gegriffen werden kann,

5. die gespeicherten Daten nicht verloren gehen und nicht

unbefugt verändert werden können,

6. die gespeicherten Daten bis zum Ablauf der Auf-

bewahrungsfr isten jederzeit in angemessener Frist

lesbar und maschinel l  auswertbar sind,

7. die Unterlagen, die für den Nachweis der r icht igen und

vollständigen Errnit t lung der Ansprüche oder Zah-

lungsverpfl ichtungen sowie für die ordnungsgemäße

Abwicklung der Buchführung und des Zahlungsver-

kehrs erforderl ich sind, einschl ießl ich eines Verzeich-

nisses über den Aufbau der Datensätze und die Doku-

mentation der eingesetzten Programme und Verfahren

bis zum Ablauf der Aufuewahrungsfrist verfügbar

bleiben,

8. Berichtigungen der Bücl.rer protokolliert und die Pro-

tokol le wie Belege aufbewahrt werden,

9. elektronische Signaturen mindestens während der

Dauer der Aufbewahrungsfristen nachprüfbar sind,

10. die in Nummer 2 genannten Tätigkeitsbereiche gegen-

einander und vom Tätigkeitsbereich,,Administrat ion

von Informationssystemen und automatisierten Ver-

fahren" abgegrenzt und die dafür Verantwortlichen

bestimmt werden.

Der Bürgermeister regelt das Nähere über den Einsatz

automatisierter Verfahren, deren Sicherung und Kontrolle'

(2) Je nach Art des automatisierten Verfahrens ist an-

stel le der Feststel lung nach S I I  Abs. I  zu bescheinigen,

dass die dem Verfahren zugrunde gelegten Daten sachlich

und rechnerisch r icht ig und vol lständig ermittelt  und er-

fasst und mit den gültigen Programmen ordnungsgemäß

verarbeitet wurden und die Datenausgabe vollständig und

richtig ist.  $ l1 Abs. 2 gi l t  entsprechend.

Abschnitt  3
Zahlungsverkehr

s  t 3
Allgemeines

(1) Der Zahlungsverkelrr ist nach Möglichkeit unbar

abzuwickeln.

(2) Zahlungsmittel' dürfen nur in den Räumen der

Gemeindekasse und nur von den darnit  beauftragten

Bediensteten angenommcn oder ausgezahlt werden' Außer-

halb cl icser Räume dürfen Zahlungsmittel nur mit Hi l fe von

Automaten ocler von solcl-ren Personen angenomlnen oder

ausgezahlt werden, die hierzu vorn Bürgermeister beson-

ders crntächl igt sind.

(3) Die Getneindekasse darf einem Bedienstcten der

Gcmcindc keine Zahlrrngsmittel zur Weitelgabe an Atldet 'e

ar.rshändigen, es sei dctrtr,  dass die Weitelgabe der Zal-r lungs-

n t i t t c l  zurn  D iens tau f t rag  des  Bcd icns te tcn  gehör t  odet  e r

cl ie ZahlLrngsurit tcl  als gesctz-l icher Vertreter oder als

Bevollnl icht iglcr irr  Elnpfang l lehtnctl  kantl .
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s14
Debitkarten. Geldkarten.

Kreditkarten. Schecks und Wechsel

( 1) Für die E,ntgegennahme von Zahlungen mirtels Debit-
karten, Geldkarten, Kreditkarten, Scl.recks und Wechseln
gelten die Vorschriften der Anlage.

(2) Auszahlungen sol len nicht mittels Debir oder Kredit-
karte geleistet werden.

(3) Der Bürgermeister regelt,  welche Einzahlungen und
Auszahlungen mittels Debit-,  Geld- oder Kreditkarte an-
genommen oder geleistet werden dürfen.

(4) Wechsel dürfen nur als Sicherheit entgcgengenommen
werden. Der Bürgermeister kann in bestimmten Fäl len, in
denen es im Interesse der Gemeinde l iegt oder verkehrs-
übl ich ist,  die Entgegennahme erfül lungshalber unter der
Voraussetzung zulassen, dass der Anspruch der Gemeinde
dadurch nicht gefährdet wird.

(5) Auszahlungen dürfen nicht durch Wechsel geleistet
werden.

s15
Einzahlungsquittung

(l) Die Gemeindekasse hat über jede Einzahlung, die
durch Übergabe von Zahlungsmitteln entr ichtet wird und
die nicht den Gegenwert für verkaufte Wertzeichen und
geldu,erte Drucksachen darstellt, dem Einzahler eine Quit-
tung zu ertei len. Über sonstige Einzahlungen hat die
Gemeindekasse nur auf Verlangen Quittungen zu ertei len;
dabei ist der Zahlungsweg anzugeben.

(2) Wird die Einzahlung nicht durch Übergabe von Bar-
geld bewirkt,  ist das Zahlungsmittel in der Quittung anzu-
geben. In diesem Fall  hat die Quittung den Vermerk ,,Ein-
gang vorbel-ralten" zu enthalten.

(3) Der Bürgermeister regelt die Form der Quittung und
die Befugnis zu ihrer Ertei lung. Die Regelung muss den
Anforderun gen an einen sicheren Zahlungs verkelrr gen ü _qen.

s  1 6
Verfal.rren bei Stundung und
zwangsweiser Einziehung

( l )  D ie  zus tänd ige  Organ isa t ionse inhe i t  so l l ,  wenn d ie
zwangsweise Einziehung eingeleitet ist,  eine Stundung
nur im Benehmen mit der Gemeindekasse aussprechen.
lm Übrigen hat sie Stundungen der Gemeindekasse un-
verzügl ich schrif t l ich mitzutei len. Die Cerneindekasse
dar{ unbescl 'radet des $ 1 Abs. I  Satz 3 Stundungen nicl.r t
gewähren.

(2) Die Gerneindekasse ha1 Einzahlungen. die nichr
rcch tze i t ig  c ingegangen s ind .  unverzüg l i ch  zwangswc ise
c inzuz ichen oder  d ic  zwangsu,e ise  E, inz iehung zu  veran-
lassen.  S ie  kann von der  z ,u ,angsu,c isen  E inz ie l rung
zunricl-rst abschen. wcl l t  zLl erkcrrnen ist,  dass

I .  c l i c  Vo l l z - i chung dcs  der  Anr ra i rn ' rcenr t rdnung zug lundc
l i cgcr rden Be sche ides  ausgesetz t  \v i rd ,

2. eine Stundung, eine Niederschlagung oder ein Erlass in
Betracht kommt.

Sie hat in diesen Fäl len unverzügl ich die Entscl.reidung
der zuständigen Organisationseinheit herbeizuführen.

s17
Auszahlunsen

(1) Die Gemeindekasse hat die Auszahlungen zu den
Fäll igkeitstagen zu leisten. Sie sol l  Forderungen des Emp-
fangsberechtigten gegen Forderungen der Gemeinde auf-
rechnen, soweit sie dazu berechtigt ist.

(2) Auszahlungen für Rechnung einer anderen Stel le
sol len nur insoweit geleistet werden, als Kassenmittel aus
Einzahlungen für diese Stel le oder aus deren Beständen
zur Verfügung stehen.

s  t 8
Auszahl un gsnachweise

( I ) Die Gemeindekasse darf nur gegen Quittung bar aus-
zahlen. Der Bürgermeister kann einen anderen Nachweis
zulassen, wenn dem Empfänger die Ausstel lung einer Quit-
tung nicht möglich ist oder nicht zugernutet werden kann.

(2) Bei unbaren Auszahlungen ist auf der Auszahlungs-
anordnung, falls eine solche nicht vorgeschrieben oder nach

$ 8 allgemein erteilt ist, auf der sachlichen und rech-
nerischen Feststel lung nach g I I  Abs. I  und g 12 Abs. 2
oder auf einem besonderen Beleg anzugeben oder inner-
halb des automatisierten Verfahrens zu dokumentieren, an
welchem Tag und auf welchem Weg die Zahlung geleistet
worden ist.

Abschnitt  4
Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

s19
Verwaltuns der Kassenmi ttel

( I  )  Die Gemeindekasse hat darauf zu achtcn, dass die für
dic Auszahlungen erforderl ichen Kassenmittel rechtzeit ig
verfügbar sind (Liquiditätsplanung). Der Bestand an Bar-
geld und die Guthaben auf den für den Zahlungsverkehr
bei Kredit inst i tuten err ichteten Konten sind auf den für
Zahlungen notwe ndigerr Umfang zu beschränken. Vorüber-
gehend nicht benötigte Kassenmittel sind so anzulegen,
dass sie bei Bedarf verfügbar sind.

(2) Der Bürgermeister regelt die Errichtung von Konten
bei Krcdit inst i tuten und die Bewirtschaftung des Kassen-
bestandes. Die anordnenden Stel len haben die Gcmeinde-
kasse unverzügl ich zu unterr ichtcn, wenn mit größeren
Ein- oder Auszahlungen zu rechnen ist.  Wenn dcr Bürgcr-
nteistcr nichts Anderes lrcst inrmt. l"rat ihn dic Ccrneinde-
kasse i ibel die Anlegung Vort ibergchcnd tr icht benöligter
Kassenmi t le l  rcge l r räß ig  zu  un tc r l i ch ten .

(3) I \4uss der Kasscrrbcstand vori ibergelrcnd aus Gcld-
anlage n odcl durclr Kasscnkl 'cdite verstärkl werden oder
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können Geld angelegt oder Kassenkrcdite zurückgezal.r l t
werden, hat die Gen-reindekasse unverzügl ich die Weisung
des Bürgermeisters einzuholen.

$ 2 0
Aufbewahrun g und Beförderung

von Zahlungsmitteln

( I  )  Zahlungsmittel und Vordrucke für Schecks und Über-
weisungsaufträge sind sicher aufzubewahren. Der Bürger-
meister bestimmt, welche Sicherheitsvorkehrungen für die
Aufbewahrung sowie für die Beförderung von Zahlungs-

mitteln zu treffen sind.

(2) Die Gemeindekasse darf Zahlungsmittel.  die nicht
zum Kassenbestand gehören, und Gegenstände, die ihr
nicht zur Verwahrung zugewiescn sind, nicht im Kassen-
behälter aufbewahren.

s  2 l
Verwahrung von Wertgegenständen

( 1) Wertpapiere sol len einem Kredit inst i tut gegen Depot-
schein zurVerwahrung übergeben werden. Im Übrigen sind
Wertpapiere und andere Urkunden, die Vermögensrechte
verbriefen oder nachweisen, von der Gemeindekasse zu
verwahren. Das Gleiche gilt für Gebührenmarken, andere
Wertzeichen mit Ausnahrne von Postwertzeichen und für
geldwerte Drucksachen, die nach S 15 Abs. I  Satz 1 ohne

Quittung abgegeben werden. Der Bürgermeister kann eine
andere Dienststelle mit der Verwahrung beauftragen.

(2) Über die Annahme und Auslieferung der zu verwah-

renden Wertgegcnstände ist Buch zu führen. Die Annahme
und Ausl ieferung sind zu quitt ieren. $ l3 Abs. 2 und 3 und

$ 20 Abs. 1 geltcn entsprcchend.

(3) Verwahrt die Cemeindekasse Wertpapiere, hat sie die
Auslosung und Kündigung sowie die Zinstermine zu über-
wachen und die sonstigen Aufgaben des Verwahrers nach
dem Depotgesetz in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Januar 1995 (BGBI. I  S. 34), zuletzr geändert

durch Art ikcl 4 des Gesetzes vom 5. Apri l  2004 (BGBI. I
S. 502, 503), wahrzunehmen.

5 2 2
Verwahrung von anderen Gegenständen

Andere Gegenstände, die der Gemeinde gehören oder
vor-r ihr zu verwahren sind, können in geeigneten Fäl len
der Gemeindekasse zur Verwahrung zugewiesen werden.

S 13 Abs. 2 und 3, $ 20 Abs. I  und $ 21 Abs. 2 Sitze I und 2
gelten entsprechend.

Abschn i t t  5
Buchführung

U n t e r a b s c l - t n t t t  l
A l lgerncrnes

s23
CrLrndsl i tzc f i . i r  die B uchft ihrr-utg

(  l )  D ie  Br , rch f t i l i rung ha t
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l .  die Aufstel lung des Jahresabschlusses und die Durch-
führung des Planvergleichs zu ennöglichen,

2. die Überprüfung des Umgangs mit öffentl ichen Mitteln
im Hinbl ick auf Rechtmäßigkeit,  Wirtschaft l ichkeit und

Sparsamkeit zu ermöglichen und

3. Informationen für den Haushaltsvol lzug und für die

künft i  ge Haushaltsplanung bereitzustel len.

(2) Dre Gemeinde ist zur Erfullung der in Absatz I
genannten Zwecke verpflichtet, Bücher zu führen, in denen

l. die Lage ihres Verrnögens,

2. al le Vorgänge, die zu einer Anderung der Höhe oder der

Zusamrnensetzung des Vermögens führen, insbesondere
Aufwendungen und Erträge, und

3. die sonstigen, nicht das Vermögen der Gemeinde
berührenden wirtschaftlichen Vorgänge, insbesondere
durchlaufende Finanzmittel,

nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auf-
gezeichnet werden. Die Buchführung muss so beschaffen
sein, dass sie einem sachverständigen Drit ten innerhalb
angemessener Zeit einen Überbl ick über die Finanzvor-
fäl le und über die wirtschaft l iche Lage der Gemeinde
vermitteln kann. Die Finanzvorfälle müssen sich in ihrer

Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.

(3) Die Buchführung muss ordnungsmäßig, sicher und
wirtschaft l ich sein.

(4) Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen voll-

ständig, r icht ig, klar, übersichtl ich und nachprüfbar sein.
Sie sind zeitnah vorzunehmen.

ä 2 4' 
Form und Sicherune der Bücher

(1) Die Bücher können mit Hi l fe automatisierter Ver-
fahren (Speicherbuchführung) oder in visuell lesbarer Form
(gebunden, geheftet, in Loseblatr oder Karteiform) geführt

welden. Der Bürgermeister bestimmt, in welcher Form die
Bücher geführt werden.

(2) Bei visuel l  lesbarer Buchführung sind die Ein-
tragungen urkundeneclrt vorzunehmen. Sie dürfen nur zur
Berichtigung von Schreib- und Rechenfehlern und sons-
t igen offensichtl ichen Unrichtigkeiten geändert werden.

Anderungen müssen so vorgenommen werden, dass die

ursprüngliche E,intragung lesbar bleibt.

(3) Die Bücher sind durch geeignete Maßnahmen gegen

Verlust, Wegnahme und Veränderungen zu schützen.

U n t e r a b s c h n i t t  2
Bücher für Vorgänge

(insbesondere für Aufwendungen und Ertrage),
.  wei lere Bücher

( 2-5
Zeit l ichc und sacl-r l ic l ' re B uchung

( l )  D ie  BLrchungen s ind  in  ze i t l i cher  Re ihenf t r lqe  in . r

Ze i tbuch und in  sach l i che l  Ordnr . rng  i t t r  Sachbuch vorz r t -

nchrne l t .
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(2) Die eingerichteten Konten sind
(Kontenplan) aufzuführen.

in einem Verzeichnis

$ 2 6
Zeitbuch

( I  )  Jeder Vorgang, insbesonderejederAufwand undjeder
Ertrag, ist getrennt voneinander einzeln oder nach den
Absätzen 2 und 3 in Summen zusammengefasst im Zeit-
buch zu buchen. Die Buchung umfasst mindestens

l.  die laufende Nummer.

2. den Buchungstag,

3. ein Identi f ikat ionsmerkrnal, das die Verbindung mit der
sachl ichen Buchung herstel l t ,

4. den Betrag.

Gebuchte Belräge dürfen nach Ablauf des Tages nicht mehr
geändert werden.

(2) Zum Zeitbuch können Vorbücl'rer geführt werden,
aus denen die Ergebnisse in das Zei(.buch übernommen
werden. Für die Vorbücher gilt Absatz I entsprechend.

(3) Im Zeitbuch können mehrere Beträge aufgrund von
Zusammenstel lungen von Belegen zusammengefasst ge-
bucht werden. Die Zusammenstel lungen sind als Belege
zur Zeitbuchung aufzubewahren.

5 2 7
Buchungstag

(1) Einzahlungen sind zeit l ich zu buchen

1. bei unbaren Zahlungen am Tag, an dem die Gemeinde-
kasse von der Gutschrif t  Kenntnis erhält,

2. bei Barzahlungen am Tag des Eingangs der Zahlungs-
mittel,

3. bei Aufrechnungen am Tag, an dem die Aufrechnungs-
erklärung der Gemeindekasse bekannt wird,

4. bei den von Gelderhebern erhobenen Einzahlungen am
Tag, an dem dcr Gelcierheber mit der Gemeindekasse
abrechnet.

(2) Auszahlungen sind zeit l ich 2u buchen

l. bei unbaren Zahlungen spätestens am Tag des Rücklaufs
der Lastschrif t ;  bei Abbuchungen im Lastschi i f teinzugs-
verfahren und der Übersendung oder übergabe eines
Schecks oder Wechsels spätestens am Tag, an dem die
Gemeir-rdckasse von der Abbuchung oder Einlösung
Kenntnis erhält,

2. bei Barzahlungen am Tag der Übergabe des Bargeldes,

3. bci Aufr-ecl.rnungen am Tag, an dern die Einzahlungs-
buchung vorgenontnen wird.

(3 )  Vcr rechnungen zwischen versch iedencn Buchungs-
s te l len  s ind  anr  sc lben Tag z -u  buchen.

(4 )  Wi rd  in t  au tor la t i s ic r ten  Ver fahrc l t  gcbucht .  ge  l t cn
d ic  Absr i tzc  I  b rs  3  en tspr -cchcnd.

a a  l
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$ 2 8
Sachbuch

(1) Im Sachbuch sind die Vorgänge-nach der Ordnung
des Jahresabscl 'r lusses zu buchen. Das Sachbuch enthält die
für die Aufstel lung der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung und der Vermögensrechnung erforderlichen
Sachkonten.

(2) Die sachl iche Buchung umfasst mindestens

l.  die zur Sol lstel lung angeordneten Beträge,

2. die Vorgänge, insbesondere die Aufwendungen und
Erträge,

3. den Buchungstag,

4. Identi f ikat ionsmerkmale, die die Verbindung mit der
zeit l ichen Buchung und dem Beleg herstel len.

(3)Zum Sachbuch können Vorbücher geführt werden,
deren Ergebnisse mindestens vierteljährlich in das Sach-
buch zu übernehmen sind. Für den Inhalt der Vorbücher
gilt Absatz 2 entsprechend.

$ 2 9
Buchungen im Sachbuch

Die Aufwendungen und Erträge sind aufgrund der Vor-
gangsanordnung oder der sachlichen und rechnerischen
Fests te l lung  nach S 11  Abs.  1  oder  g  12  Abs .2  zum So l l
zu stel len. Bei Auszahlungen kann die Sollstel iung bis zur
Zeitbuchung aufgeschoben werden. Die Ist-Buchung im
Sachbuch soll mit der Zeitbuchung vorgenommen werden.

s30
Weitere Bücher

(l)  Darüber hinaus sind ein Buch für Vorschüsse (Vor-
schussbucl-r) und ein Buch für Verwahrgelder und andere
haushaltsfremde Vorgänge gemäß g 14 der Gemeinde-
haushaltsverordnung (Verwahrbuch) zu führen. Sie können
zusammengefasst werden.

(2) Zum Nachweis des Bestands und der Veränderungen
aufden für den Zahlungsverkehr bei Kredit inst i tuten err ich-
teten Konten der Gemeindekasse ist für jedes Konto ein
Kontogegenbuch zu führen.

(3 )Zum Nachweis  der  Tageskassenabsch lüsse is t  e in
Tageskassenabschlussbuch zu führen.

(a) Die Ordnung der Buchung bestimmt der Bürger-
rneister. soweit das Ministeriurn dcs Innern keine verbind-
l ichcn Muster bekannt gegebcn hat. Die in dcn Absälzen 2
und 3 geltannten Büchcr können f l i r  lnehlcre Jahre gcführl
u,elde n.

(51 Dcr Bi irgernteister be sl intrnt,  rve lchc Bi ichel dlr i i t rer
h i  nar.rs gcf i i l -rr t  \ \ ,erden.
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s  31
Absetzungen von Einzahlungen und Auszahlungen

(1) Die Rückzahlung zuviel eingegangener Beträge ist
bei den Einzal.r lungen abzusetzen, wenn die Rückzahlung
im selben Jahr vorgenommen wird, in dem der Betrag ein-
gegangen ist.  In den anderen Fäl len sind Rückzahlungen
a ls  Auszah lung zu  behande ln .

(2) Die Rückzahlung zuviel ausgezahlter Beträge ist bei
den Auszahlungen abzusetzcn, wenn die Rückzahlung im
selben Jahr vorgenommen wird, in dem der Betrag ausge-
zahlt wordcn ist.  In den anderen Fäl len sind die Rückzah-
lungen als Einzahlung zu behandeln.

(3) S 15 Abs. I  der Gemeindehaushaltsverordnungbleibt
unberührt.  Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen,
die nicht im Haushaltsjahr verwendet werden, können in
den Büchern für das Haushaltsjahr abgesetzt und in das
folgende Jahr übertragen werden, soweit kein Rechnungs-
abgrenzungsposlen nach $ 42 der Gemeindehaushaltsver-
ordnung auszuweisen ist.

s32
Tageskassenabschlus s

(1) Die Gemeindekasse hat

1. an jedem Tag, an dem Barzahlungen bewirkt worden

sind, die sich auf den Kassenbestand auswirken, am

Schluss des Buchungstages oder vor dem Buchungs-
beginn des folgenden Tages den Kassenistbestand an
Bargeld,

2. für jeden Buchungstag (S 27) unmittelbar nach

Abschluss der Zeitbuchung oder vor dem Buchungs-
beginn des folgenden Tages den Kassensollbestand an

Bargeld

zu ermitteln und - soweit sie buchführende Stel le ist -

jeweils sofort in das Tageskassenabschlussbuch zu über-

nehmen.

(2) Unstimrnigkeiten, die sich bei der Gegenüberstel lung
des Kassenistbestands und des Kassensollbestands er-
geben, sind unverzl igl ich aufzuklären. Wird ein Kassen-
fchlbetrag nicht sofort ersetzt, ist er zunächst als Vorschuss
zu buchen. Ein Kassenfehlbetrag ist bei der Aufstel lung
der Jahresrechnungen, wenn er länger als sechs Monate

unaufgeklärt gebl ieben ist und Bedienstete nicht haften, im

Haushalt als Auszahlung zu buchen. Ein Kassenüberschuss
ist zunächst als Verwal.rrgeld zu bucl.ren. Bei der Aufstel-
lung der Jahresrechnung ist er, wenn l ihger als sechs Monate
unaufgeklärt gebl ieben ist,  im Haushalt zu vereinnahtnen.

(3) Bei Kassen rnit  geringem Zal.r lungsverkehr kann

der Bürgern'reister zulassen, dass wöchentl ich ttur eit t

Abschluss vorgenornmen wird.

s 3 3
Zr", isclrcnabschIüsse der Zeit- und Sacltbi icher

I n bcsti  n-r nrtcr 'r  Zei talrständen. mi ndestens viertel j  ährl  ich,

i s t  d r . r rch  c incn  Zu, ischcnabsch luss  des  Zc i tbLrchs  und dcs

Sachbuchs  l 'es tzus te l len .  ob  d ie  z -e i t l i chc  und sac l t l i chc
B uch uu-e dcr \brgän gc. i  nsbcsottdcrc cler A Lr frvcttdtt t t  gclt

und Erträge übereinstimmt. Auf Anforderung des Bürger-

meisters kann von Zwischenabschlüssen abgesehen werden,

wenn die zeit l ichen und sachl ichen Buchungen in eiuem

Arbeitsgang vorgenommen werden.

s34
J ahresbuchabschl us s

(1) Das Zeitbuch und das Sachbuch sind zum Ende

des Haushaltsjahres im Anschluss an den kassenmäßigen

Abschluss zu schl ießen. Nach dem Abschlusstag dürfen

nur noch Abschlussbuchungen (S 46 Nr. 1) vorgenommen'

werden.

(2) Der buchmäßige Kassenbestand, die Kassenreste und

die Haushaltsreste sowie ein Fehlbetrag sind nach der für

die Zelt- und Sachbuchung vorgeschriebenen Ordnung in

die Bücher des folgenden Hausl.raltsjahres zu übernehmen.

S 3 s
Belege

(1) Die Buchungen müssen durch Vorgangsanordnungen

und gegebenenfalls Auszahlungsnachweise, ferner durch

Unterlagen, aus denen sich der Buchungsgrund ergibt

(begründende Unterlagen), belegt sein. In den Fällen der

S$ 8, 9 und 10 Abs. 2 Nr. 3 tritt an die Stelle der Vor-

gangsanordnung die Bestät igung, dass die sachl iche und

rechnerische Feststellung vorliegt ($ 11 Abs. 2 Sätze 2 und 3).

Soweit Alrordnungs- und Feststellungsverfahren auto-

matisiert sind, können die begründenden Unterlagen

unmittelbar entweder auf optische Speicherplatten oder

auf Bildträger übernommen werden.

(2) Bei der Übernahme von Belegen auf optische Speicher-

platten oder auf Bi ldtrager muss sichergestel l t  werden,

dass die Daten beziehungsweise die Wiedergabe mit den

empfangenen Originaldokumenten und Buchungsbelegen

bildl ich und mit den anderen Unterlagen inhalt l ich über-

einst immen, wenn sie lesbar gemacht werden.

s36
Auf-bewahrung der Abschlüsse,

der Bücher und der Belege

(l) Die Bücher und Belege sind sicher aufzubewahren.

Sind bcgründende Unterlagen nicht den Vorgangsanord-

nungen beigefügt, obl iegt ihre Aufbe*'ahrung den anord-

nenden Stel len.

(2) Der Jahresabschluss, der Gesamlabschluss und der

Jahresbuchabschluss sind dauernd aufzubewahren, bei

autorrat isierten Ver{ 'ahren in ausgedruckter Form. Die

Biicher sind zehn Jal ire, die Belege sieben Jahre aufzu-

bewahren. Ergeben sich Zahlungsgrund und Zahlungs-

pfl icht ige oder El lpfangsberechtigte nicht aus den

Büchcrn. sind die Belege so lange r.r ' ie die Bücher auf-

zubcwahren. Die Fristen beginrten am erstel l  Januar des

dcr Bcsch I nss f 'ass r-utg l iber dcn Jal 'rresabsch I trss fo I  gertden

Hausha l ts jah les .  Gutschr i f l cn  L rnd  Las tschr " i f ten  der  Kr -ed i t -

ins t i tu te  s ind  w ie  Be lege au fzubeu 'ahren.
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(3) Werden die Büclrer in visuel l  lesbarer Form gefül.rrt ,

können diese und die Belege nach Beschlussfassung des

Gemeinderates über den Jahresabschluss auf optischen

Speicherplatten oder auf Bildträgern aufbewahrt werden.

(4) Werden automatisierte Verfahren, in denen Bücher

und Belege gespeichert sind, geändert und abgelöst, muss

die maschinel le Auswertung der gespeicherten Datcn inner-

halb der Aufbewahrungsfristen auch mit den geänderten

oder neuen Verfahren oder durch ein anderes System

gewähr le is te l  se in .

Abschnitt  6
Besorgung von Kassengeschäften

durch Stel len außerhalb der Gemeindeverwaltung

s37
Zahlungsverkehr

(l)  Lässt die Gemeinde nach S lO7 der Gemeinde-

ordnung den Zahlungsverkehr ganz oder zurn Tei l  durch

eine Stel le außerhalb der Gemeindeverwaltung besorgen,

muss insbesondere gewährleistet sein, dass

1. Zahlungsanordnungen vor Übersendung an die erledi-

gende Stel le registr iert werden, wenn nicht die Beträge

vorher zum Soll  gestel l t  wurden,

2. die Zahlungsanordnungen an die erledigende Stelle

nicht unbefugt geändert werden können,

3 .  d ie  e r led igende Ste l le

a) mindestens monatlich mit der Gemeindckasse ab-

rechnet, wenn nicht eine unmittelbare Abrechnung

mit einer anderen Stel le angeordnet ist,

b) die Auszahlungsnachweise für die einzelnen Aus-

zahlungen der Gemeinde als Belege überlässt oder

ihr schri f t l ich bcslät igt,  dass die Zahlungen auftrags-

gemäß geleistet worden sind; im letzleren Fall müssen

die Auszahlungsnachweise von der erledigenden

Stel le nach den für die Cemeinde geltenden Vor-

scl-rriflen aufbewahrt und für Prüfungen bereitge stellt

werdcn,

c) Angelegenheiten, die ihr durch die Erledigung der

Kassengeschäfte zur Kenntnis gelangen, nicht un-

befugt verwertet oder weitergibt,

d) im Falle eines Verschuldens für Schäden der Gemeinde

oder Drit ter eintr i t t .

e) den für die Prüfungen bei der Gen.reinde zuständigen

Pr"üfungsstel len Gelegenheit gibt,  die ordnun gsmä[3ige

Abwicklung des Zahlungsverkehrs an Ort und Stel le

zu prüfen.

(2) Dic erlcdigendc Stcl le muss ihre Nachu,eise über die

Ein- und Ausz-ahlungen wie Vor-bücher zutn Zeitbuch der

Cenreinde fül-rrcn. Die Gerneindekasse hat die von der

crledigenden Stel le angcnornnlenen Eirtzahlungen oder

ge le is te ten  Auszah lun-ecn z r - l sa lnn tengefass t  in  ih r "e  Ze i t -

b i i c l re r -zu  L ibcrncbnren ur td  anr  Tag zu  buchen.  a t t  dc t t t  d ie

cr lcd igcndc  Stc l l c  r r - r i t  dc r  Gcnrc indekasse abrec l . t t te t .

l t 6

s38
Buchführung

Lässt die Gemeinde nach S 107 der Gemeindeordnung

die Buchung der Aufwendungen und Erträge ganz oder

zum Teil  von Stel len außerhalb der Gemeindeverwaltung

besorgen, muss insbesondere gewährleistet sein, dass

l.  die Belege vor der Übersendung an die erledigende

Stel le registr iert werden,

2. die Gemeinde sich durch Stichproben von der ord-

nungsmäßi gen Erledigung der B uchungen vergewi ssert,

3. der Gemeinde rechtzeit ig die Tagesabschlüsse (S 32),

Zwischenabschlüsse ($ 33) und der kassenmäßigen

Abschluss. sowie der Jahresbuchabschluss (S 34) über-

mittelt  werden.

Im Übrigen gi l t  $ 37 Abs. I  Nrn. 2 und 3 Buchst. c bis e

entsprechend.

Abschnitt  7
Kassenaufsicht und örtliche Prüfung

der Gemeindekasse

s3e
Kassenaufsicht

Der Bürgermeister überwacht die Führung der Gemeinde-

kasse. Er kann die ihm obliegende Kassenaufsicht einem

sonstigen Gemeindebediensteten (Kassenaufsichtsbeamten)

übertragen, der nicht Kassenverwalter sein darf.

s40
Zahl der örtlichen Prüfungen

(1) Bei der Gemeindekasse und bei jeder ihrer Zahl-

stellen sind in jedem Jahr mindestens eine unverrnutele

Kassenprüfung und eine unvermutete Kassenbestandsauf-

nahme vorzunehmen. Statt der unvermuteten Kassenbestands-

aufnahme kann eine zweite unvennutete Kassenprüfung

vorgenorunen werden. Überwacht das Rechnungsprüfungs-

amt laufend die Kasse, kann von der unvermuteten Kasscn-

bestandsaufnahme abgesehen werden.

(2) Beim Ausscheiden des Kassenverwalters ist eine

Kassenprüfung vorzunehmen.

(3) Handvorschüsse sind n.r indestens jährl ich einmal

unvcrmutet zu prüfen"

s  4 l
Inhalt der ört l ichen Prüfungen

(1) Durch die Kassenbestandsaufnahrne ist zu ermil teln,

ob der Kassenbestand rnit  dem Kassensollbestand überein-

s t imml .

(2) Durch die Kassenprl i fung ist außer dem Tatbestand

nach Absatz- I  vor al le I t ' r  st ichprotre nweise festzustel len, olr

|  .  c lc r  Zah lungsvcr -kchr  o rdnut tgs t t täß ig  a t rgcrv icke l t  w i rd .

insbcsor rdcre  d ie  E i r tz -ah l t r r rger t  t r t td  Ar rszah lu t lgcn
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rechtzeit ig und vol lständig eingezogen oder geleistet

und Verwahrgelder und Vorschüsse unverzügl ich ab-
gewickelt worden sind,

2. die Bücher ordnungsmäßig geführt werden, insbeson-

dere die E,intragungen im Sacl.rbuch denen im Zeitbuch

entsprechen,

3. die erforderl ichen Belege vorhanden sind und nach

Form und Inhalt den Vorscl-rriften entsprechen,

4. der tägl icl ' re Bestand an Bargeld und auf den für den

Zahlungsvcrkehr bei Kredit inst i tuten err ichteten Konten

den notwendigen Umfang nicht überschreitet,

5. die verwahrten Wertgegenstände und anderen Gegen-

stände vorhanden sind,

6. im Ubrigen dic Kassengeschäfte ordnungsrnäßig und

wirtschaftl ich erledi gt werden.

(3) Bei fremden Kassengeschäfter.r kann von der Prüfung

naclr Absatz 2 Nrn. I  und 2 abgesehen werden, wenn die

fremdcn Kassengeschäfte durch eine andere Stelle geprüft

werden.

(4) Die Kassenprüfung umfasst den Zeitraum seit der

letzten Kassenprüfung; die Bucher und Belege eines ab-

geschlossenen Jahres können jedoch von der Prüfung aus-

gcnommen werden.

s 4 2
Bcricht über die ört l ichen Prüfungen

(l) Überjede ört l iche Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu

fertigen. Der Prüfungsbericht muss dieArt und den Umfang

der Prüfung angeben sowie die wesentl ichen Feststel lungen

der Prüfung und etwaige Erklärungen von Kassenbediens-

teten hierzu enthalten.

(2) Dem Prüfungsberichl über eine Kassenprüfung oder

Kassenbestandsaufnahme ist der Kassenbestandsnachweis

beizufügcn, der vom Kassenverwalter und von dem mit

den-r Zahlungsverkehr beauflragten Bediensteten zu unter-

schreiben ist.

(3) Unwesentl icl ' re Beanstandungen sind nach Möglich-

kcit  im Verlauf der Prüfung auszuräumen, von ihrer Auf-

nahme in den Prüfungsbericht sol l  abgesehen werden.

Er-gibt die Prüfung wesentl iche Beanstandungen. l .rat der

Bürgermeistel die erforderl icl-ren Mal3nahmen zu veran-

lassen.

Abschnitt  B

Sonderkassen

s43
Al lgemeincs

Dic Vorschri l icn dicscr Vcrordnung geltcn f l i r  Sonder-

kasscn cntsplechcnd. sou'cit  in den folgcndetr Vorschrif ten

odcr  in  rnderc l r  gcsc tz l i chcn  Vorsc l " r r i l ' (en  t l i ch ts  A I lc le fcs

b c s t i r r n r L  i s t .

s44
Sonderregelung für wirtschaftliche Untcrnehmen

Der Bürgerrneister kann wirtschaftlichen Unternehmen

mit Sonderregelung gestatten, in Fäl len, in denen es ver-

kehrsüblich ist, Wechsel erfüllungshalber entgegenzunehmen

und diskontieren zu lassen oder zur Erfüllung von Forde-

rungen Dritter Wechsel auszustellen oder zu akzeptierenl

$ l4 Abs. 4 Satz 2 gi l t  entsprechend. Wechselverbindl ich-

keiten sind auf den Höcl.rstbetrag der Kassenkredite für

das Unternchmen anzurechnen.

Abschnitt  9

Begriffsbestimmungen'
Übergangs- und Schlussvorschriften

s45
Schriftform

Allgemeine Regelungen nach dieser Verordnung bedürfen

der Schriftform.

s 4 6
Begriffsbestimmungen

Bei der Anwendung dieser Verordnung sind die nach-

folgenden Begriffe zugrunde zu legen:

1. Abschlussbuchungen:

die für den kassenmäßigen Abschluss und den Jahres-

abschluss des abgelaufenen Jahres noch erforderlichen

Buchungen einschl ießl ich der Übertragungen in das

folgende Jahr, ausgenomrlen die Buchungen von

Einzal-rlungen und Auszahlungen von Dritten oder an

Dritte einschließlich der Sondervermögen mit Sonder-

rechnut-tg;

2. Auszahlungen:

die aus dcr Gemeindekasse oder Sonderkasse hinaus-

gel.renden Beträge einschl ießl ich der Aufrechnungen;

3 .  Barge ld :

Euromünzen und Eurobanknoten ;

4. Einzahlungen:

die bei der Gcmeindekasse oder Sonderkasse eingehenden

Beträge;

5. Elektronische Signaturen:

fortgeschrit tene elektronische Signaturen nach S 2 Nr'  2

des  S ignaturgesetzcs  von. r  16 .  Ma i  2001 (BCBl .  I  S .  876) ,

zuletzl geändcrt durch Art ikel 3 Abs. 9 des Gesetzes

v o m  7 .  J u l i  2 0 0 5  ( B C B I .  I  S .  1 9 7 0 , 2 0 1 3 )  o d e r  q u a l i -

f izicrte elektronische Signaturen nach S 2 Nr. 3 des

S ignalulgcsetz-es:

6 .  Kassenmi t te l :

d ie  Zah lungsnr i t te l  iu r  S inne dcr '  Nut t ' t t t te t '  7  und d ic

Bcstl inde auf Konten dcr Ccr-rte indckasse odct '  Sonder-

kassc  mi t  A l tsnahI . t - t c  der  Cc ldan lagcn:

221



Zahlungsmittel:

a) Bargeld, Schecks, ausnahmsweise auch Wechsel;

b) Geldkarte:

Kartensysteme, bei denen der Karteninhaber dem
Kartenherausgeber im Voraus den Gegenwert der auf
der Karte gespeicherten Werteinheiten bezahlt, in
Forrn eines auf einer Karte der Banken oder Spar-
kassen instal l ierten Mikrochips, der das Auf- und
Abbuchen sowie die Speicherung von elektronischen
Gcldeinheitcn als Guthaben ermöglicht;

c) Debitkarte:

Kartensysteme, die dem Karteninhaber die Möglich-
keit  dcr bargeldlosen Zahlung eröffnen, wobei das
Konto des Karteninhabers belastet wird, in Form
eines auf einer Karte der Banken oder Sparkassen
instal l ierten Mikrochips oder Magnetstreifens;

d) Kreditkarte:

Kartensysteme der Kreditkartenunternehm en, die Zah-
lungen übcr das Kreditkartenunternehmen ermög-
lichen, bei denen der verfügte Wert erst verzögert
mit einem individuel l  vereinbarten Zahlungsziel vorn
Konto des Karteninhabers eingezogen wird;

Zahlungsverkehr

a) Unbare Zahlungen:

die - auch mittels Geldkarten, Debitkarten oder lftedit-
karten bewirkten - Überweisungen oder Einzahlungen
auf ein Konto der Gemeindekasse oder Sonderkasse
bei eincm Kreditinstitut und entsprechende Über-
weisungen oder Auszahlungen von einem solchen
Konto und die Übersenduns von Schecks sowie
von Wechseln;

b) Barzahlungen:

die Übergabe oder Übersendung von Bargeld; als
Barzahlung gi l t  auch die Übergabe von Schecks
sowie von Wcchseln;

M a g d e b u r g ,  d e n  3 0 .  M a r z 2 0 O 6 .

GVBI.  LSA Nr.  l312006, ausgegeben am 5.  4.2006

Der Minister des Innern
des Landes Sachsen-Anhalt

J e z i o r s k y

9. Interne Verrechnungen:

der buchmäßige Ausgleich zwiscl 'ren verschiedenen
B r-rchungsstellen, ohne dass das Ergebnis verändert wird
(2. B. interne Leistungsbeziehungen, Umbuchungen).

s47
Sprachl iche Cleichstel lung

Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ver-
ordnung gelten jeweils in männlicl .rer und weibl icher Form.

$ 4 8
Übergangsvorschrift

Für Gemeinden, die ihre Geschäftsvorfälle nicht bereits
nach dem l.  Januar 2006 nach dem System der doppelten
Buchführung erfassen, f inden bis zur Umstel lung die Vor-
schriften der Gemeindekassenverordnung vom I l. Dezember
l99l (GVBl. LSA S. 518), zuletzt geändert durch
Art ikel l5 des Gesetzes vom 7. Dezember 2001 (GVBI.
LSA S. 54O, 512) und Nummer 48 der Anlage des Ge-
setzes vom 19. März 2002 (GVBI. LSA S. 130, 136), in
der am 31. Dezember 2OO5 geltenden Fassung weiterhin
Anwendung.

s49
ln-Kraft-Treten. Außer- Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Gemeindekassenverordnung
vom 11.  Dezember  1991 (GVBI -  LSA S.518) ,  zu le tz t  ge-
ändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 7. Dezember 2001
(GVBI. LSA S. 54O,542) und Nummer 48 der Anlage des
Gesetzes  vom 19.  M^rz2OO2 (GVBl .  LSA S.  130,  136) ,
aul. ter Kraft.

8 .
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Anlage
( z u  S  1 4  A b s .  1 )

ßestimmungen über Einzahlungen und Auszahlungen

mittels Geldkarten, I)ebitkarten, Kreditkarten'

die Entgegennahme von Schecks und Wechseln

sr
B egrif fsbestimmungeh

(1) Die Geldkarte entl .rält  ein im voraus elektronisch

gespeichertes Geldguthaben. Einzahlungen sind wie Bar-

zal 'r lungen zu bcl 'randeln.

(2) Mit einer Debitkarte wird bargeldlos ein Konto

des Zahlungspfl icht igcn beiastct.  Dieser hat die Konto-

belastung durch Unterschrif t  oder durch Freigabe mittels

Gcl.reimzahl zu bestät igen. Die Zahlung pcr Debitkarte ist

nur erfül lungshalber ($ 364 Abs. 2 des Bürgerl ichen Cesetz-

buchs) und möglichst nur nach Deckur.rgszusage durch das

Celdinst i tut zu akzeptiercn. Eine Quittung ist unter dem

Vorbchalt des Geldcingangs auszustel len.

(3) Bei Zahlung mit einer Kreditkarte geht das Kredir

kartenunternehmen für den Zal.rlungspflichtigen in Vor-

leistung. Vorn Einzahlungspfl icht igen ist die Anweisung

an das Kreditkartenunternehmen durch Unterschrift zu

bestät igen. Eine Quittung ist unter dem Vorbehait des Geld-

eingangs auszustel len.

s2
Entgegennahme von Schecks

(1) Schecks sol len als Einzahlung nur angenolrrmen werden,

wenn sie innerhalb der Vorlagefrist dem bez-ogenen Kredit-

inst i tut vorgelegt werden können.

(2) Der angenommene Scheck ist unverzügl ich als Ver-

rechnungsscl ' teck zu kennzeichnen, wcnn er diesen Ver-

merk nicht bcreits trägt. Die Nummer der Schecks, das

bezogene Kredit inst i tut,  dic Kontonummer des Ausstel lers,

cier Bctrag und ein Hinweis, dr.rrch dcn die Verbindung rnit

<ier Buchführung hergestel l t  werden kann, sind in eir l

Schecküberwachungsbuch einzutragen. Von der Fülrrung

des Schecküberwachungsbuchs kann abgesel.ren werden,

wenn in anderer Wcise dic Angaben festgehalten werden

uncl cl ie Einlösung der Schecks überwacht wird.

(3) Angenornmene Schecks sind unverzügl ich bei einem

Kreditinstitut zur Gutschrift auf einem Konto del Gemeinde-

kasse einzureichcn. Ihre Einlösung ist zu überwachen.

(4) Bevor der Scheck eingelöst ist,  dürfen Leistungen

darauf nur erbracht werden, wenn der Scheck von einer

Körpcrschaf t  odcr  Ans ta l t  des  ö f fen t l i chcn  Rcchts  odcr

von einem Kredit inst i tut ausgestel l t  oder von einer Fi l iale

der Deutschen Bundesbank bestät igt ist und innerhalb der

in dem Bestätigungsvermerk angegebenen Frist vorgelegt

werden kann.

(-5) Auf Scl.recks dürfen Geldbetrxge nicht bar ausgezahlt

werden. Der Bürgermeister kann Ausnahmen zulassen.

s3
Entgegennahme von Wechseln

(1) Als Sichcrheitsleistung entgegengenommene Wechsel

sind von der Cemeindekasse in ein Wechselüberwachungs-

buch cinzutragen und zu verwallren oder einen'r Ikedit-

inst i tut zur Verwahrung zu übergeben. Die Gemeindekasse

hat rechtzcitig vor der Fälligkeit dcs Wechsels die weiteren

Anweisungen des Bürgermeisters einzuholen.

(2) Wird ein Wechsel ausnahmsweise erfüllungshalber

entgegengenommen, ist er

l .  unverzügl ich in ein Wechselüberwachungsbuch einzu-

tragen,

2. einerr.r Kreditinstitut, bei dem die Gemeinde ein Konto

unterhält, zum E,inzug zuzuleiten.

Die Gcmeindekassc kann den Wechsel mit Zustimmung

des Bürgcrmeisters diskontieren lassen. Hat nicht der

Wechselschuldner die dafür entstehenden Kosten zu tragen,

sind sie wic die Zinsen für einen Kassenkredit zu behandeln.

(3) Von der Führung eines Wechselüberwacl.rungsbuchs

kann abgesehen werden, wenn die Überwachung der Wechsel

in andercr Weise gewährleistet ist.

I  l c ruusge l lcbcn lom Min is lc r iu ru  der  Jus t iz  des  l - rndes  Srchser r  Anha l t

Ver i r€ t .  Gcsr l l t le rs te l lung  un t l  Vcr ( r i cb :  Freybur -eer  Buc l tc l rucku ,c rks t i l t c  Cn lb l l .  A t l r  Ceucrbepark  15 .06632 F fe) 'burg /Ur ls t ru t .
-fcL'fon: (03 44 64) 30 40: 

' l t lefax: (03 z1'1 6'1) 2 80 67
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Bczug-<pre ise :

d r . r  N l " l r l r t ,  r o t  J r l r t c : , t l r l t '

b t  I l rpz r ' l r tu ; t l re r  j c  l rn rc l rnLc lc  8  Se i tcn  l .0 l  €  c i r rsch l i cß l i c l t  N le l t rucr ts tcuc t .  j c -doch zLrzL ig l i c l l  \ /e rs r r rdkos tc r r .

ln t ! -n rc t :  h l l l t : / / \ \  \ r 'u .1 -b-druck- r [ r i ] - r 'e r la -g . t l c

229


